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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen

Umweltinformationsgesetzes*)

Vom 8. Juni 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Umweltinformationsgesetz vom 7. De-
zember 2006 (Nds. GVBl. S. 580; 2016 S. 76), geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Oktober 2013 (Nds. GVBl.
S. 254), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung:

„(2) Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 liegt
insbesondere vor, wenn

1. die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der
öffentlichen Aufgabe oder bei der Erbringung der öffent-
lichen Dienstleistung gegenüber Dritten besonderen
Pflichten unterliegt oder über besondere Rechte ver-
fügt, insbesondere ein Kontrahierungszwang oder ein
Anschluss- und Benutzungszwang besteht, 

2. eine oder mehrere der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genann-
ten juristischen Personen des öffentlichen Rechts allein
oder zusammen, unmittelbar oder mittelbar

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unter-
nehmens besitzen,

*) Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 41 S. 26).

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unter-
nehmens verbundenen Stimmrechte verfügen oder

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens
bestellen können

oder

3. mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts
zusammen unmittelbar oder mittelbar über eine Mehr-
heit im Sinne der Nummer 2 verfügen und zumindest
der hälftige Anteil an dieser Mehrheit den in Absatz 1
Satz 1 Nr. 4 genannten Personen des öffentlichen Rechts
zuzuordnen ist.

(3) Die obersten Landesbehörden sind nicht informa-
tionspflichtig, soweit und solange sie im Rahmen der
Gesetzgebung tätig werden.“

2. § 6 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden Nummern 2
und 3.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 8. Juni 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zum NDR-Digitalradio-Änderungsstaatsvertrag

Vom 8. Juni 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 26. Februar/1. März 2016 unterzeichneten Staats-
vertrag zur Änderung des Staatsvertrages über die Veranstal-
tung von digitalen terrestrischen Hörfunkprogrammen durch
den Norddeutschen Rundfunk (NDR-Digitalradio-Änderungs-
staatsvertrag) wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) 1Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 2 Abs. 2 Satz 1
am 1. Juli 2016 in Kraft. 2Wird der Staatsvertrag nach seinem
Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis zum
31. Juli 2016 im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 8. Juni 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Staatsvertrag
zur Änderung des Staatsvertrages über die Veranstaltung

von digitalen terrestrischen Hörfunkprogrammen
durch den Norddeutschen Rundfunk

(NDR-Digitalradio-Änderungsstaatsvertrag)

Die Länder
Freie und Hansestadt Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und
Schleswig-Holstein (im Folgenden: die Länder)

schließen den nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des NDR-Digitalradio-Staatsvertrages

Der NDR-Digitalradio-Staatsvertrag vom 1./2. Februar 2012
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „(NDR Musik Plus)“ ge-
strichen.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „(NDR Info Spezial)“ ge-
strichen. 

c) Nummer 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„3. ein ergänzendes Musikprogramm mit dem Schwer-
punkt Schlager und ähnliche deutschsprachige Pro-
duktionen.“

2. § 1 Absatz 3 wird wie folgt neu eingefügt:

„(3) Der NDR ist berechtigt, in Wahrnehmung seines
Programmauftrags nach § 5 des Staatsvertrags über den
Norddeutschen Rundfunk und unter den Voraussetzun-

gen des § 11c Absatz 2 Satz 3 des Rundfunkstaatsvertrags
das Programm nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 nach Zustim-
mung des Rundfunkrats gegen ein anderes Programm, auch
gegen ein Kooperationsprogramm, auszutauschen, das ter-
restrisch in digitaler Technik verbreitet wird. Für diese
Entscheidung ist dem Rundfunkrat ein Programmkonzept
vorzulegen. Der NDR informiert die nach § 37 Absatz 1 des
Staatsvertrags über den Norddeutschen Rundfunk auf-
sichtsführende Regierung rechtzeitig über einen geplanten
Austausch und das Vorliegen der Voraussetzungen für ei-
nen Austausch nach diesem Absatz und veröffentlicht
mindestens ein halbes Jahr vor dem Start des neuen Pro-
gramms Informationen zum geplanten Programmschwer-
punkt auf den Internetseiten des Norddeutschen Rund-
funks.“

3. Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 4.

Artikel 2

Kündigung, Inkrafttreten

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staatsver-
trages sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften
maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2016 in Kraft. Sind
bis zum 30. Juni 2016 nicht alle Ratifikationsurkunden bei
der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg hinter-
legt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Die Senatskanzlei
der Freien und Hansestadt Hamburg teilt den übrigen Län-
dern die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit.

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Berlin, den 26. 2. 2016 Olaf S c h o l z

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin, den 1. 3. 2016 E. S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen
Berlin, den 26. 2. 2016 Stephan W e i l

Für das Land Schleswig-Holstein
Berlin, den 26. 2. 2016 Thorsten A l b i g
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G e s e t z
zur Verbesserung der Feststellung der Gleichwertigkeit

und der Anerkennung im Ausland
erworbener Berufsqualifikationen in Niedersachsen*)

Vom 8. Juni 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des
Niedersächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes

Das Niedersächsische Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 591) wird wie folgt
geändert:

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Die §§ 13 a und 13 b gelten auch für Personen, die
im Inland ihre Berufsqualifikation erworben haben.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Berufsbil-
dung“ die Worte „im Sinne dieses Gesetzes“ eingefügt.

b) Es wird der folgende Absatz 6 angefügt:

„(6) Der Europäische Berufsausweis ist eine elektro-
nische Bescheinigung entweder zum Nachweis, dass
sämtliche Voraussetzungen für die vorübergehende
und gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erfüllt sind, oder zum
Nachweis der Anerkennung von Berufsqualifikationen
für die Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Worte „aufgrund der Aus-
bildungsdauer“ durch die Worte „deren Umfang“
ersetzt.

bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Befähi-
gungsnachweise“ das Wort „oder“ durch ein Kom-
ma ersetzt und nach dem Wort „Berufserfahrung“
die Worte „oder sonstige nachgewiesene einschlä-
gige Qualifikationen“ eingefügt.

b) Es wird der folgende Absatz 4 angefügt:

„(4) 1Wesentliche Unterschiede im Sinne des Absat-
zes 2 können durch die Teilnahme an Qualifizierungs-
maßnahmen ausgeglichen werden. 2§ 11 Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.“

4. In § 5 Abs. 6 Satz 4 Halbsatz 1 werden die Worte „in der
Schweiz“ durch die Worte „in einem durch Abkommen
gleichgestellten Staat“ ersetzt.

*) Artikel 1 Nrn. 1 bis 4 und 6 bis 11 sowie die Artikel 2 bis 6 dienen
auch der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007
Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014
Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013
(ABl. EU Nr. L 354 S. 132; 2015 Nr. L 268 S. 35; 2016 Nr. L 95 S. 20).
Artikel 1 Nr. 12 dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011
über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz,
für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewäh-
renden Schutzes (ABl. EU Nr. L 337 S. 9).

5. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststellung
der Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Unterschiede im
Sinne des § 4 Abs. 2 nicht erfolgen kann, so sind in der
Begründung auch die vorhandenen Berufsqualifikationen
der Antragstellerin oder des Antragstellers, die wesentli-
chen Unterschiede zwischen den vorhandenen Berufs-
qualifikationen und der entsprechenden landesrechtlich
geregelten Berufsbildung sowie die Qualifizierungsmaß-
nahmen, mit denen diese Unterschiede ausgeglichen
werden können, darzulegen.“

6. § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Worte „aufgrund der Ausbil-
dungsdauer“ durch die Worte „dessen Umfangs“ er-
setzt.

b) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Befähigungs-
nachweise“ das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt
und nach dem Wort „Berufserfahrung“ die Worte „oder
sonstige nachgewiesene einschlägige Qualifikationen“
eingefügt.

7. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2In dem Bescheid wird mitgeteilt,

1. welches Niveau im Sinne des Artikels 11 der Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255
S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28;
2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. Novem-
ber 2013 (ABl. EU Nr. L 354 S. 132; 2015 Nr. L 268
S. 35; 2016 Nr. L 95 S. 20), die von der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller nachgewiesene Berufs-
qualifikation hat,

2. welches Niveau in Niedersachsen verlangt wird
und

3. aus welchen Gründen die wesentlichen Unter-
schiede nicht durch in § 9 Abs. 2 Nr. 3 genannte
Qualifikationen ausgeglichen werden können.“

8. Dem § 11 wird der folgende Absatz 4 angefügt:

„(4) 1Hat sich die Antragstellerin oder der Antragsteller
nach Absatz 3 für eine Eignungsprüfung entschieden, so
muss diese innerhalb von sechs Monaten ab dem Zugang
der Mitteilung über diese Entscheidung bei der zuständi-
gen Stelle abgelegt werden können. 2Besteht aufgrund der
berufsrechtlichen Regelungen nur die Möglichkeit, eine
Eignungsprüfung abzulegen, so muss diese innerhalb von
sechs Monaten nach Bekanntgabe des Bescheides nach
§ 10 abgelegt werden können.“

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden im einleitenden Satzteil nach dem
Wort „Berufs“ die Worte „oder dem Antrag nach § 13
Abs. 1 Satz 3“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.



Nds. GVBl. Nr. 6/2016, ausgegeben am 14. 6. 2016

98

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 4 angefügt:

„2Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum ausgestellt oder anerkannt wur-
den, können abweichend von Absatz 2 auch elek-
tronisch übermittelt werden. 3Im Fall begrün-
deter Zweifel an der Echtheit der nach Satz 2
übermittelten Unterlagen und soweit unbedingt
geboten kann sich die zuständige Stelle an die zu-
ständige Stelle des Staates wenden, in dem die
Unterlagen ausgestellt oder anerkannt wurden,
und die Antragstellerin oder den Antragsteller auf-
fordern, beglaubigte Kopien vorzulegen. 4Beide
Maßnahmen hemmen nicht den Lauf der Frist
nach § 13 Abs. 3 Satz 1.“

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte „in der Schweiz“
durch die Worte „in einem durch Abkommen gleich-
gestellten Staat“ ersetzt.

10. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 angefügt:

„2Hängt die Entscheidung über diese Befugnis nicht
nur von der Gleichwertigkeit nach § 9 ab, so ent-
scheidet die für die Erteilung der Befugnis zustän-
dige Stelle zunächst gesondert über die Gleich-
wertigkeit. 3Auf Antrag entscheidet die zuständi-
ge Stelle nur über die Gleichwertigkeit.“

b) Es wird der folgende Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Verfahren kann auch über eine einheitliche
Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes und des Niedersächsischen Gesetzes
über Einheitliche Ansprechpartner abgewickelt wer-
den.“

11. Nach § 13 werden die folgenden §§ 13 a bis 13 c einge-
fügt:

„§ 13 a

Europäischer Berufsausweis

(1) 1Für Berufe, für die aufgrund von Durchführungs-
rechtsakten der Europäischen Kommission nach Arti-
kel 4 a Abs. 7 der Richtlinie 2005/36/EG ein Europäischer
Berufsausweis eingeführt ist, stellt die zuständige Stelle
auf Antrag einen Europäischen Berufsausweis aus. 2Für
Personen, die im Inland ihre Berufsqualifikation erwor-
ben haben und beabsichtigen, sich in einem anderen
Mitgliedstaat niederzulassen oder Dienstleistungen nach
Artikel 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG zu erbringen,
führt sie die vorbereitenden Schritte für das Ausstellen
eines Europäischen Berufsausweises durch den Aufnah-
memitgliedstaat durch.

(2) Der Europäische Berufsausweis kann von Personen
beantragt werden, die ihren Ausbildungsnachweis in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum erworben haben oder deren Aus-
bildungsnachweise in einem dieser Staaten anerkannt
worden sind.

(3) Die Voraussetzungen für das Ausstellen eines Euro-
päischen Berufsausweises und das Verfahren richten sich
nach den Artikeln 4 a bis 4 e der Richtlinie 2005/36/EG,
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der Kom-
mission vom 24. Juni 2015 betreffend das Verfahren zur
Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und die
Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß der Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates (ABl. EU Nr. L 159 S. 27) in der jeweils geltenden
Fassung sowie gegebenenfalls weiteren Durchführungs-
rechtsakten.

(4) Zuständige Stelle ist die nach § 8 oder § 13 Abs. 5
für die Anerkennung der entsprechenden ausländischen
Berufsqualifikationen zuständige Stelle.

(5) Das jeweilige Fachministerium wird ermächtigt,
durch Verordnung die in Artikel 4 a Abs. 7 der Richtlinie
2005/36/EG genannten Regelungen zu treffen, soweit die
Kommission von ihrer dort enthaltenen Ermächtigung
zum Erlass von Durchführungsrechtsakten keinen Ge-
brauch gemacht hat.

(6) Die Absätze 1 bis 5 lassen die Verfahren nach den
§§ 9 bis 13 sowie nach anderen berufsrechtlichen Rege-
lungen des Landes unberührt.

§ 13 b

Vorwarnmechanismus

(1) Wenn einer oder einem Berufsangehörigen durch
Entscheidung eines Gerichts des Landes oder einer Be-
hörde des Landes oder einer der Aufsicht des Landes un-
terstehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts
die Ausübung ihres oder seines landesrechtlich geregel-
ten und in Artikel 56 a Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG
genannten Berufes ganz oder teilweise, auch vorüberge-
hend, untersagt worden ist oder ihr oder ihm diesbezügli-
che Beschränkungen auferlegt worden sind, übermittelt
die nach Absatz 6 Nr. 2 zuständige Stelle den zustän-
digen Stellen der anderen Mitgliedstaaten sowie der an-
deren Bundesländer mittels einer Warnung über das
Binnenmarkt-Informationssystem IMI die in Artikel 56 a
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG genannten Daten. 

(2) 1Die Warnung ist auszulösen, sobald eine vollzieh-
bare Entscheidung nach Absatz 1 vorliegt, spätestens je-
doch drei Tage nach deren Erlass. 2In der Warnung hat
die nach Absatz 6 Nr. 2 zuständige Stelle auch das Datum
des Ablaufs der Geltungsdauer der Untersagung oder Be-
schränkung anzugeben. 3Gleichzeitig mit der Auslösung
der Warnung teilt die nach Absatz 6 Nr. 2 zuständige
Stelle der betroffenen Person schriftlich mit,

1. dass eine Warnung übermittelt wurde und welchen
Inhalt sie hat,

2. dass sie die Berichtigung der Warnung verlangen kann,

3. dass im Fall einer zu Unrecht erfolgten Warnung ein
Schadenersatzanspruch zustehen kann und

4. welcher Rechtsbehelf gegen die Warnung eingelegt
werden kann.

4Die nach Absatz 6 Nr. 2 zuständige Stelle unterrichtet
die zuständigen Stellen der anderen Mitgliedstaaten und
der anderen Bundesländer über Änderungen des in Satz 2
genannten Datums sowie über Rechtsbehelfe, die die be-
troffene Person gegen die Warnung eingelegt hat. 5Wenn
übermittelte Daten unrichtig werden, sind sie unverzüg-
lich zu berichtigen oder zu löschen. 6Spätestens drei Tage
nach dem Ablauf der Geltungsdauer der Untersagung
oder Beschränkung oder nach der Aufhebung der Ent-
scheidung nach Absatz 1 löscht die nach Absatz 6 Nr. 2
zuständige Stelle die Warnung.

(3) 1Hat jemand die Anerkennung seiner Berufsqualifi-
kation beantragt und wird nachfolgend von einem Ge-
richt des Landes festgestellt, dass die Person dabei ge-
fälschte Berufsqualifikationsnachweise verwendet hat, so
übermittelt die nach Absatz 6 Nr. 2 zuständige Stelle den
zuständigen Stellen der anderen Mitgliedstaaten sowie
der anderen Bundesländer mittels einer Warnung über
das Binnenmarkt-Informationssystem IMI die Identität
dieser Person und den der Gerichtsentscheidung zugrun-
de liegenden Sachverhalt. 2Die Warnung ist auszulösen,
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sobald die mit Gründen versehene Gerichtsentscheidung
vorliegt, spätestens jedoch nach drei Tagen. 3Absatz 2
Sätze 3 bis 6 gilt entsprechend.

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach
den Absätzen 1 bis 3 erfolgt im Einklang mit der Richtli-
nie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003
(ABl. EU Nr. L 284 S. 1), und der Richtlinie 2002/58/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und
den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kom-
munikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kom-
munikation) — ABl. EG Nr. L 201 S. 37; 2013 Nr. L 241
S. 9 —, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2009/136/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 (ABl. EU Nr. L 337 S. 11).

(5) Das Verfahren richtet sich nach Artikel 56 a der
Richtlinie 2005/36/EG und der Durchführungsverordnung
(EU) 2015/983 sowie gegebenenfalls weiteren Durchfüh-
rungsrechtsakten.

(6) Zuständige Stelle ist

1. für die Bearbeitung von eingehenden Warnungen die
für die Anerkennung der entsprechenden ausländi-
schen Berufsqualifikationen nach § 8 oder § 13 Abs. 5
zuständige Stelle,

2. für die Bearbeitung von ausgehenden Warnungen

a) in den Fällen nach den Absätzen 1 und 2 die Stelle,
die die Entscheidung getroffen hat, und

b) in den Fällen des Absatzes 3 die durch Verord-
nung nach Absatz 7 bestimmte Stelle.

(7) Das jeweilige Fachministerium wird ermächtigt,
durch Verordnung die in Artikel 56 a Abs. 8 der Richtli-
nie 2005/36/EG genannten Regelungen zu treffen, soweit
die Kommission von ihrer dort enthaltenen Ermächti-
gung zum Erlass von Durchführungsrechtsakten keinen
Gebrauch gemacht hat.

§ 13 c

Partieller Zugang

(1) 1Wenn die Voraussetzungen des Artikels 4 f Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG vorliegen, gewährt die zustän-
dige Stelle auf Antrag partiellen Zugang zu einer landes-
rechtlich reglementierten Berufstätigkeit. 2Die zuständige
Stelle kann den partiellen Zugang unter den Vorausset-
zungen des Artikels 4 f Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG
verweigern.

(2) Ist partieller Zugang gewährt worden, so ist für die
Berufstätigkeit die Berufsbezeichnung des Herkunftslan-
des in deutscher Übersetzung zu führen.

(3) Das jeweilige Fachministerium wird ermächtigt, durch
Verordnung weitere Regelungen zur Umsetzung des Arti-
kels 4 f der Richtlinie 2005/36/EG zu treffen.“

12. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Verfahren“
ein Komma und die Worte „die in Einklang mit Artikel 28
Abs. 2 der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Nor-
men für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationa-
len Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge
oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz
und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl.
EU Nr. L 337 S. 9) stehen,“ eingefügt.

13. Nach § 15 wird der folgende § 15 a eingefügt:

„§ 15 a

Beratungsanspruch

(1) 1Personen mit im Ausland erworbenen Berufsquali-
fikationen haben einen Anspruch auf Beratung, wenn sie
ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben oder die Absicht
darlegen, in Niedersachsen eine ihrer im Ausland erwor-
benen Berufsqualifikation entsprechende Erwerbstätig-
keit ausüben zu wollen. 2Der Anspruch gilt auch als er-
füllt, wenn die Person in Niedersachsen Beratung nach
Maßgabe der Absätze 2 und 3 von einer Stelle außerhalb
der Landesverwaltung erhalten kann.

(2) 1Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst die Beratung
über die Festlegung des Referenzberufes und die für die-
sen zuständige Stelle sowie allgemeine Hinweise zu den
Voraussetzungen der Gleichwertigkeit, zu den vorzu-
legenden Unterlagen, zum Verfahren sowie zu Möglich-
keiten, Qualifizierungsmaßnahmen oder Ausgleichsmaß-
nahmen zu absolvieren. 2Der Anspruch bezieht sich so-
wohl auf bundes- als auch auf landesrechtlich geregelte
Berufe.

(3) Den Anspruch nach Absatz 1 erfüllen nur Stellen,
die organisatorisch und personell unabhängig von den
Stellen sind, die über die Feststellung der Gleichwertig-
keit ausländischer Berufsqualifikationen oder deren An-
erkennung entscheiden.“

14. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „Wohnort“
die Worte „der Antragstellerin oder“ eingefügt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Die Landesstatistikbehörde darf die ihr seit dem
19. Dezember 2012 übermittelten Daten an das
Statistische Bundesamt zur Erstellung einer koor-
dinierten Länderstatistik und an die statistischen
Ämter der Länder zur Erstellung länderübergrei-
fender Regionalstatistiken übermitteln.“

c) Es wird der folgende Absatz 7 angefügt:

„(7) 1Die Landesstatistikbehörde darf die ihr seit dem
19. Dezember 2012 übermittelten Daten an oberste
Landesbehörden in Tabellenform übermitteln, auch
wenn Tabellenfelder nur einen einzigen Fall auswei-
sen. 2Die obersten Landesbehörden dürfen die ihnen
übermittelten Daten nur

1. dem Landtag, dem Bundestag und dem Bundesrat
für Zwecke der kontinuierlichen Beobachtung und
Evaluation der Verfahren zur Feststellung der
Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz und den an-
deren berufsrechtlichen Rechtsvorschriften des
Landes übermitteln sowie 

2. für Planungszwecke, jedoch nicht für die Regelung
von Einzelfällen, nutzen.“

15. § 18 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Auf der Grundlage der Statistik nach § 17 Abs. 1
evaluiert die Landesregierung Anwendung und Auswir-
kungen dieses Gesetzes. 2Um einen Vergleich der Bun-
desländer zu ermöglichen, ist die Evaluation so durchzu-
führen, dass das Ergebnis spätestens am 31. Dezember
2019 vorliegt. 3Die Evaluation soll auch die Durchfüh-
rung und Wirksamkeit der Verfahren zur Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen durch die Bundes-
länder, sowohl bezogen auf landes- als auch auf bundes-
rechtlich geregelte Berufe, umfassen. 4Sie soll auch die
Entwicklung des Anerkennungsprozesses berücksichti-
gen.“
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Artikel 2

Änderung des
Niedersächsischen Markscheidergesetzes

Das Niedersächsische Markscheidergesetz vom 16. Dezem-
ber 2009 (Nds. GVBl. S. 478), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 475),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Auf Antrag wird als Markscheiderin oder Mark-
scheider anerkannt, wer

1. ein Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Mark-
scheidewesen oder Bergvermessungswesen mit einem
Mastergrad oder einem gleichwertigen Abschluss
abgeschlossen hat und die Befähigung für das zwei-
te Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der Fachrich-
tung Technische Dienste besitzt oder

2. eine nach dem Niedersächsischen Berufsquali-
fikationsfeststellungsgesetz (NBQFG) gleichwer-
tige Berufsqualifikation besitzt und über die für die
Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kennt-
nisse der deutschen Sprache verfügt.“

b) Die Absätze 2 bis 5 werden gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 2.

2. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3

Anerkennungsverfahren

(1) 1In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 sind dem Antrag
auf Anerkennung beizufügen

1. ein Lebenslauf,

2. der Nachweis über die berufliche Qualifikation,

3. zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung eine ärzt-
liche Bescheinigung, auf Verlangen des Landesamtes
ein Zeugnis einer Gesundheitsbehörde,

4. eine Erklärung, dass bei der Meldebehörde ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 des Bundeszentralregisterge-
setzes zur Vorlage bei dem Landesamt beantragt worden
ist, und

5. eine Erklärung über die jeweilige Anschrift der beste-
henden oder vorgesehenen Arbeitsräume.

2§ 13 Abs. 2 und 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 6 NBQFG gilt
entsprechend.

(2) 1In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind dem Antrag
auf Anerkennung ergänzend zu § 12 Abs. 1 NBQFG zu-
sätzlich die Unterlagen nach Absatz 1 Nrn. 3 bis 5 beizufü-
gen. 2Den Unterlagen nach Absatz 1 Nrn. 3 und 4 stehen
die Unterlagen gleich, die nach Anhang VII Nr. 1 Buchst. d
und e der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255
S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33
S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354
S. 132; 2015 Nr. L 268 S. 35; 2016 Nr. L 95 S. 20), anzuer-
kennen sind.

(3) Wenn in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 erhebliche
und konkrete Zweifel daran bestehen, dass die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller über die für die Berufsaus-
übung erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt, überprüft das Landesamt, ob diese Kenntnisse vor-
liegen.

(4) § 42 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet An-
wendung.

(5) Die Antragstellerin oder der Antragsteller erhält über
die Anerkennung eine Urkunde.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „den Beruf
dort während der vorhergehenden zehn Jahre mindes-
tens zwei Jahre“ durch die Worte „den Beruf in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten während der vorherge-
henden zehn Jahre mindestens ein Jahr“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Das Verfahren kann auch über eine einheitliche
Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes und des Niedersächsischen Geset-
zes über Einheitliche Ansprechpartner abgewickelt
werden.“

bb) Es werden die folgenden Sätze 4 bis 6 angefügt:

„4Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum ausgestellt oder anerkannt wur-
den, können abweichend von Satz 1 auch elektro-
nisch übermittelt werden. 5Im Fall begründeter
Zweifel an der Echtheit der nach Satz 4 übermit-
telten Unterlagen und soweit unbedingt geboten
kann sich das Landesamt an die zuständige Stelle
des Staates wenden, in dem die Unterlagen ausge-
stellt oder anerkannt wurden, und die Person, die
die Nachweise übermittelt hat, auffordern, beglau-
bigte Kopien vorzulegen. 6Beide Maßnahmen hem-
men nicht den Lauf der Fristen nach § 5 Abs. 1.“

c) Absatz 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.“

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „und den Zeitplan
für seine Entscheidung“ gestrichen.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Bleibt die Berufsqualifikation der Dienstleiste-
rin oder des Dienstleisters so weit hinter den Anforde-
rungen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 zurück, dass die fehlenden
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen die öffentli-
che Gesundheit oder Sicherheit gefährden, und kön-
nen die fehlenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Kom-
petenzen weder durch Berufserfahrung noch durch
sonstige nachgewiesene einschlägige Qualifikationen
ausgeglichen werden, so gibt das Landesamt der Dienst-
leisterin oder dem Dienstleister die Möglichkeit, durch
eine Eignungsprüfung nachzuweisen, dass sie oder er
die zum Ausschluss dieser Gefährdung erforderlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen erworben
hat. 2Das Landesamt trifft auf dieser Grundlage die Ent-
scheidung, ob die erforderliche Berufsqualifikation vor-
liegt. 3Die Erbringung der Dienstleistung muss inner-
halb des Monats erfolgen können, der auf die nach Ab-
satz 1 Sätze 2 bis 4 getroffene Entscheidung folgt.“

Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
über den Wald und die Landschaftsordnung

§ 15 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald
und die Landschaftsordnung vom 21. März 2002 (Nds. GVBl.
S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 475), erhält folgende Fas-
sung:

„(3) 1Eine fachkundige Bewirtschaftung im Sinne der Ab-
sätze 1 und 2 liegt nur vor, wenn fachkundige Personen tätig
werden. 2Fachkundig ist, wer

1. einen für die Zulassung zur Ausbildung im Vorbereitungs-
dienst für das erste oder zweite Einstiegsamt der Laufbahn
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der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Agrar- und um-
weltbezogene Dienste für den Forstdienst erforderlichen
Hochschulabschluss erworben hat oder

2. eine nach dem Niedersächsischen Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz oder nach der Niedersächsischen Laufbahn-
verordnung gleichwertige Berufsqualifikation besitzt.“

Artikel 4

Änderung des Niedersächsischen Beamtengesetzes

Das Niedersächsische Beamtengesetz vom 25. März 2009
(Nds. GVBl. S. 72), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 475), wird wie
folgt geändert:

1. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „eines Staates, dem-
gegenüber die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
vertragsrechtlich zur Gleichbehandlung seiner Staats-
angehörigen hinsichtlich der Anerkennung von Berufs-
qualifikationen verpflichtet sind“ durch die Worte „ei-
nes durch Abkommen gleichgestellten Staates“ und die
Worte „Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22;
2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33
S. 49), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/25/EU
des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 368)“
durch die Worte „Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255
S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009
Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. EU
Nr. L 354 S. 132; 2015 Nr. L 268 S. 35; 2016 Nr. L 95
S. 20)“ ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Niedersächsische Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz findet mit Ausnahme der §§ 13 b, 15 a,
17 und 18 keine Anwendung.“

2. In § 117 Abs. 1 wird die Verweisung „und § 14“ durch die
Verweisung „sowie den §§ 14 und 16 Abs. 2“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung der Verordnung
über die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen
auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit und der Heilpädagogik

Die Verordnung über die staatliche Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit und
der Heilpädagogik vom 28. Januar 2013 (Nds. GVBl. S. 38), ge-
ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014
(Nds. GVBl. S. 475), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Berufsqualifika-
tionen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18;
2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49), zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom
13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 368)“ durch die
Worte „Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22;
2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33
S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. EU
Nr. L 354 S. 32; 2015 Nr. L 268 S. 35; 2016 Nr. L 95
S. 20)“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1, 4 und 5“ durch
die Angabe „Abs. 1 und 4 bis 6“ ersetzt.

bb) Es wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Hat sich die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler nach Satz 2 für eine Eignungsprüfung entschie-
den, so muss diese innerhalb von sechs Monaten

ab dem Zugang der Mitteilung über diese Ent-
scheidung bei der Hochschule abgelegt werden
können.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze 5 bis 7 ange-
fügt:

„5Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ausgestellt oder anerkannt wurden, können auch elek-
tronisch übermittelt werden. 6Im Fall begründeter Zwei-
fel an der Echtheit der nach Satz 5 übermittelten Un-
terlagen und soweit unbedingt geboten kann sich die
Hochschule an die zuständige Stelle des Staates wen-
den, in dem die Unterlagen ausgestellt oder anerkannt
wurden, und die Antragstellerin oder den Antragsteller
auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen. 7Beide Maß-
nahmen hemmen nicht den Lauf der Frist nach Absatz 4
Satz 2.“

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „der Schweiz“
durch die Worte „eines durch Abkommen gleichge-
stellten Staates“ ersetzt.

c) Es werden die folgenden neuen Absätze 6 und 7 einge-
fügt:

„(6) In den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2
Nr. 2 entscheidet die Hochschule zunächst gesondert
über die Gleichwertigkeit der Befähigung.

(7) Wenn erhebliche und konkrete Zweifel daran be-
stehen, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller
über die für die Berufsausübung erforderlichen Kennt-
nisse der deutschen Sprache verfügt, überprüft die
Hochschule nach der Entscheidung über die Gleich-
wertigkeit der Befähigung, ob die erforderlichen Kennt-
nisse vorliegen.“

d) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden Absätze 8 bis 10.

Artikel 6

Änderung der Verordnung
über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen

im Bereich der beruflichen Bildung

§ 5 der Verordnung über die Gleichwertigkeit von Ab-
schlüssen im Bereich der beruflichen Bildung vom 19. Juli
2005 (Nds. GVBl. S. 253), zuletzt geändert durch Artikel 2 der
Verordnung vom 23. Juni 2014 (Nds. GVBl. S. 171), wird wie
folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 2 wird die Zahl „6“ durch die Zahl „8“ er-
setzt.

2. In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Berufsqualifikatio-
nen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008
Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013
(ABl. EU Nr. L 158 S. 368)“ durch die Worte „Berufsquali-
fikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18;
2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305
S. 115), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. No-
vember 2013 (ABl. EU Nr. L 354 S. 132; 2015 Nr. L 268
S. 35; 2016 Nr. L 95 S. 20)“ ersetzt.

3. Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1, 4 und 5“ durch die
Angabe „Abs. 1 und 4 bis 6“ ersetzt.

b) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:

„2Der Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen ist auf die we-
sentlichen in Artikel 14 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG
genannten Unterschiede zu beschränken.“

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
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d) Der bisherige Satz 3 wird gestrichen.

e) Es wird der folgende Satz 4 angefügt:

„4Hat sich die Antragstellerin oder der Antragsteller für
die Eignungsprüfung entschieden, so muss diese inner-
halb von sechs Monaten ab dem Zugang der Mitteilung
über diese Entscheidung bei der zuständigen Stelle ab-
gelegt werden können.“

4. Es wird der folgende neue Absatz 5 eingefügt:

„(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 findet das Nieder-
sächsische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz mit Aus-
nahme des § 3 Abs. 6 sowie der §§ 13 a, 13 b und 14 bis 17
keine Anwendung.“

5. Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt geän-
dert:

Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

6. Es wird der folgende Absatz 7 eingefügt:

„(7) Werden mit einem im Ausland erworbenen Ausbil-
dungs- oder Befähigungsnachweis die Kompetenzen eines
niedersächsischen Referenzberufes nur in Teilen nachge-
wiesen, ist die Anerkennung für einen Teilbereich auszu-
sprechen, wenn

1. der vorgelegte Ausbildungs- und Befähigungsnachweis
im Herkunftsland uneingeschränkt zur Ausübung der
beruflichen Tätigkeit berechtigt,

2. die Unterschiede zwischen der nachgewiesenen Be-
rufsqualifikation und der in Niedersachsen verlangten
Berufsqualifikation so groß sind, dass die Anwendung
von Ausgleichsmaßnahmen einer weitgehend vollstän-
digen Ausbildung gleichkäme oder im Einzelfall nicht
zumutbar ist und

3. sich der Tätigkeitsbereich des niedersächsischen Refe-
renzberufes, für den eine Teilanerkennung beantragt
wird, objektiv von den anderen Tätigkeitsbereichen des
Referenzberufes trennen lässt und eigenständig ausge-
übt werden kann, wobei auch zu berücksichtigen ist,
ob die berufliche Tätigkeit im Herkunftsland eigenstän-
dig ausgeübt werden kann.“

7. Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 und erhält folgende
Fassung:

„(8) Sind für die Ausübung der Berufstätigkeit Kenntnis-
se der deutschen Sprache erforderlich und bestehen erheb-
liche und konkrete Zweifel daran, dass die Antragstellerin
oder der Antragsteller über diese Kenntnisse verfügt, so ist
die Anerkennung mit der aufschiebenden Bedingung zu
versehen, dass die Sprachkenntnisse nachgewiesen wer-
den.“

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 8. Juni 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Tariftreue-

und Vergabegesetzes

Vom 8. Juni 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz vom
31. Oktober 2013 (Nds. GVBl. S. 259) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz soll einen fairen Wettbewerb bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge gewährleisten sowie die umwelt-
und sozialverträgliche Beschaffung durch die öffentliche
Hand fördern.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher
Aufträge über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen
(§§ 103 und 104 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen — GWB — in der Fassung vom 26. Juni
2013 — BGBl. I S. 1750, 3245 —, zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Februar 2016 —
BGBl. I S. 203 —, in der jeweils geltenden Fassung) ab
einem geschätzten Auftragswert von 10 000 Euro (ohne
Umsatzsteuer). 2Für die Schätzung gilt § 3 der Verga-
beverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624) in
der jeweils geltenden Fassung.“

b) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt:

„(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Wettbewerbe (§ 103 Abs. 6 GWB) und Konzessionen
(§ 105 GWB), 

2. öffentliche Aufträge, die im Namen oder im Auf-
trag des Bundes ausgeführt werden.

2Ferner ist dieses Gesetz nicht anzuwenden, wenn

1. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen Auf-
trägen über Leistungen, die im Rahmen einer frei-
beruflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb
mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, den
jeweiligen Schwellenwert gemäß § 106 Abs. 2
Nrn. 1 bis 3 GWB nicht erreicht,

2. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen Auf-
trägen über Architekten- und Ingenieurleistungen,
bei denen der Gegenstand der Leistung eine Aufga-
be ist, deren Lösung vorab nicht eindeutig und er-
schöpfend beschrieben werden kann, den jeweiligen
Schwellenwert gemäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3
GWB erreicht oder überschreitet.“

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absätze 3 bis 6.

d) Der neue Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Für Auftragsvergaben, bei denen der geschätzte
Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert gemäß
§ 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB erreicht oder über-
schreitet, sind von den folgenden Vorschriften nur die
Absätze 4 und 6 sowie die §§ 4 bis 6, 8 Abs. 1 und
§§ 10 bis 18 ergänzend anzuwenden.“

e) Im neuen Absatz 5 wird die Verweisung „§ 98 Nrn. 1
bis 5 GWB“ durch die Verweisung „§ 99 Nrn. 1 bis 4
und § 100 GWB“ ersetzt.

f) Im neuen Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort
„Bundesländer“ ein Komma und die Worte „des Bun-
des“ eingefügt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Bei der Vergabe unterhalb der in § 106 Abs. 2
Nrn. 1 bis 3 GWB genannten Schwellenwerte sind
§ 97 Abs. 1 bis 5 und § 100 Abs. 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen in der bis zum 17. April
2016 geltenden Fassung vom 26. Juni 2013 — BGBl. I
S. 1750, 3245 —, zuletzt geändert durch Artikel 258
der Verordnung vom 31. August 2015 — BGBl. I
S. 1474 —, entsprechend anzuwenden.“

b) In Absatz 2 werden die Verweisung „§ 100 Abs. 1 GWB“
durch die Verweisung „§ 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3
GWB“ und die Worte „(VOB/A 2012), in der Fassung
vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155 a vom 15. Oktober
2009, BAnz. 2010 S. 940), zuletzt geändert durch
Bekanntmachung vom 26. Juni 2012 (BAnz AT
13.07.2012 B3)“ durch die Worte „(VOB/A 2016), in
der Fassung vom 7. Januar 2016 (BAnz AT
19.01.2016 B3)“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird die Angabe „Halbsatz 1“ gestrichen.

4. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Mindestentgelte

(1) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistun-
gen dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die
bei Angebotsabgabe schriftlich erklären, bei der Ausfüh-
rung des Auftrags im Inland

1. ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im
Sinne des § 22 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) vom
11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), geändert durch Ar-
tikel 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 17. Februar 2016
(BGBl. I S. 203), in der jeweils geltenden Fassung,
mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes und

2. ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die
von Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG, insbesondere
von Branchentarifverträgen, die nach den Vorgaben
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009
(BGBl. I S. 799) — AEntG —, zuletzt geändert durch
Artikel 2 Abs. 11 des Gesetzes vom 17. Februar 2016
(BGBl. I S. 203), in der jeweils geltenden Fassung,
bundesweit zwingend Anwendung finden, erfasst
werden, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vor-
gaben dieser Regelungen

zu zahlen.

(2) Fehlt bei Angebotsabgabe die Erklärung nach Ab-
satz 1 und wird sie auch nach Aufforderung nicht vorge-
legt, so ist das Angebot von der Wertung auszuschlie-
ßen.“

5. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

Tariftreue im öffentlichen Personenverkehr 
auf Straße und Schiene

(1) 1Öffentliche Aufträge über Dienstleistungen im Be-
reich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und
Schiene im Sinne von § 2 Abs. 4 dürfen nur an Unterneh-
men vergeben werden, die bei Angebotsabgabe schriftlich
erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
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bei der Ausführung des Auftrags mindestens das in Nie-
dersachsen für diese Leistung in einem der einschlägigen
und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft
vereinbarten Tarifverträge vorgesehene Entgelt unter den
dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zu zahlen und
während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachzu-
vollziehen. 2Bei Ausschreibungen für grenzüberschrei-
tenden Verkehr kann auch ein einschlägiger und reprä-
sentativer Tarifvertrag aus dem jeweiligen Nachbarstaat
der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt wer-
den. 3Kann dabei mit dem öffentlichen Auftraggeber oder
den öffentlichen Auftraggebern aus den Nachbarstaaten
der Bundesrepublik Deutschland keine Einigung über die
Vorgabe der einschlägigen und repräsentativen Tarifver-
träge erzielt werden, so soll die Beachtung eines einschlä-
gigen Tarifvertrags vorgegeben werden. 4Ist auch dies nicht
möglich, so findet Satz 1 keine Anwendung. 5Sind die ta-
rifvertraglich zustehenden Entgeltleistungen in mehreren
Tarifverträgen geregelt, so gelten diese als ein Tarifver-
trag.

(2) 1Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Be-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen des öffent-
lichen Auftrags an, welche repräsentativen Tarifverträge
für die Ausführung des Auftrags einschlägig sind. 2Hat
das für Arbeitsrecht zuständige Ministerium eine Liste der
repräsentativen Tarifverträge veröffentlicht, so reicht es
aus, die Tarifverträge durch Bezugnahme auf die Liste zu
bezeichnen und anzugeben, wo die Liste veröffentlicht ist.

(3) Fehlt bei Angebotsabgabe die Tariftreueerklärung
im Sinne des Absatzes 1 und wird sie auch nach Auffor-
derung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der Wer-
tung auszuschließen.

(4) 1Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zustän-
dige Ministerium stellt fest, welche Tarifverträge reprä-
sentativ sind. 2Merkmale der Repräsentativität sind

1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Arbeit-
gebern beschäftigten unter den Geltungsbereich des
Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer,

2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des
Tarifvertrags fallenden Mitglieder der Gewerkschaft,
die den Tarifvertrag geschlossen hat.

3Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zuständige
Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für Öffent-
liches Auftragswesen und dem für Verkehr zuständigen
Ministerium durch Verordnung das Verfahren, in dem
festgestellt wird, welche Tarifverträge repräsentativ sind,
sowie die Art der Veröffentlichung dieser Tarifverträge;
in der Verordnung können weitere Merkmale der Reprä-
sentativität festgelegt werden. 4Die Verordnung regelt,
dass im Verfahren zur Feststellung der Repräsentativität
ein paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern der Ta-
rifpartner zusammengesetzter Beirat beratend mitwirkt.

(5) 1Bei dem für Öffentliches Auftragswesen zuständi-
gen Ministerium wird eine Servicestelle eingerichtet, die
über dieses Gesetz sowie über Tarifregelungen nach Ab-
satz 1 informiert und die Entgeltregelungen aus den ein-
schlägigen Tarifverträgen unentgeltlich zur Verfügung
stellt. 2Die Servicestelle macht Muster zur Abgabe von Er-
klärungen nach § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 öffentlich be-
kannt.“

6. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7

Unangemessen niedrig erscheinende 
Angebotspreise bei Bauleistungen

1Erscheint bei Bauleistungen ein Angebotspreis unan-
gemessen niedrig und hat der öffentliche Auftraggeber
deswegen die Angemessenheit des Angebotspreises zu
prüfen (§ 16 d Abs. 1 Nr. 2 VOB/A 2016), so sind die Un-

ternehmen verpflichtet, die ordnungsgemäße Kalkulation
nachzuweisen. 2Ein Angebotspreis erscheint jedenfalls
dann unangemessen niedrig im Sinne von § 16 d Abs. 1
Nr. 2 VOB/A 2016, wenn das Angebot, auf das der Zu-
schlag erteilt werden soll, um mindestens 10 vom Hun-
dert vom nächsthöheren Angebot abweicht. 3Kommt ein
Unternehmen der Verpflichtung nach Satz 1 nicht inner-
halb einer vom öffentlichen Auftraggeber gesetzten Frist
nach, so ist es vom weiteren Verfahren auszuschließen.“

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Komma und das Wort
„Verleihunternehmen“ angefügt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Soweit Nachunternehmen bei der Ausführung
des Auftrags eingesetzt werden, muss sich das
Unternehmen verpflichten, den eingesetzten Nach-
unternehmen die Erklärung nach § 4 Abs. 1 und
bei Bauleistungen außerdem den Nachweis nach
§ 8 Abs. 2 abzuverlangen und diese Erklärungen
und Nachweise dem öffentlichen Auftraggeber
vorzulegen.“

bb) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:

„2Soweit bei Aufträgen nach § 2 Abs. 4 Unterauf-
träge im Sinne von Artikel 4 Abs. 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erteilt werden, muss sich
das Unternehmen verpflichten, den eingesetzten
Nachunternehmen stattdessen die Erklärung nach
§ 5 Abs. 1 abzuverlangen und dem öffentlichen
Auftraggeber vorzulegen.“

cc) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 und 4.

dd) Es wird der folgende Satz 5 angefügt:

„5Werden bei der Ausführung des Auftrags Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer überlassen
im Sinne des § 1 Abs. 1 des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes (AÜG) in der Fassung vom 3. Fe-
bruar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. August 2014
(BGBl. I S. 1348), in der jeweils geltenden Fas-
sung, so gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.“

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Die Unternehmen haben bei Abgabe ihres An-
gebots ein Verzeichnis der Leistungen, die durch
Nachunternehmen erbracht werden sollen, vorzulegen.
2Der öffentliche Auftraggeber legt in den Vergabeun-
terlagen fest, ob die Nachunternehmen, die die Unter-
nehmen für diese Leistungen einsetzen wollen, vor
Zuschlagserteilung benannt werden müssen. 3Nach
Zuschlagserteilung bedarf die Einschaltung oder der
Wechsel eines Nachunternehmens der Zustimmung
des öffentlichen Auftraggebers. 4Für die Einschaltung
und den Wechsel eines Verleihunternehmens gelten
die Sätze 2 und 3 entsprechend.“

8. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die öffentlichen Auftraggeber sind gehalten,
Kontrollen durchzuführen, um zu überprüfen, ob
die beauftragten Unternehmen sowie die jeweili-
gen Nachunternehmen und Verleihunternehmen
die von ihnen im Hinblick auf dieses Gesetz über-
nommenen vergaberechtlichen Verpflichtungen
einhalten.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „und“ durch das Wort
„sowie“ ersetzt und nach dem Wort „Nachunter-
nehmen“ werden die Worte „und Verleihunter-
nehmen“ eingefügt.
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b) In Absatz 3 werden die Worte „bis 3 und“ durch das
Wort „oder“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „und“ durch das Wort
„sowie“ ersetzt und nach dem Wort „Nachunter-
nehmen“ werden die Worte „und Verleihunter-
nehmen“ eingefügt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „und“ durch das Wort
„sowie“ ersetzt und nach dem Wort „Nachunter-
nehmen“ werden die Worte „und Verleihunter-
nehmen“ eingefügt.

d) In Absatz 5 wird nach dem Wort „Unternehmens“ das
Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach dem
Wort „Nachunternehmen“ werden die Worte „und
Verleihunternehmen“ eingefügt.

e) In Absatz 6 wird die Verweisung „§ 4 Abs. 5“ durch
die Verweisung „§ 5 Abs. 5“ ersetzt.

9. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „bis 3 und“ durch das
Wort „oder“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „einen Verleiher von
Arbeitskräften“ durch die Worte „ein Verleihun-
ternehmen“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden das Wort „beauftragten“ durch die
Worte „zu beauftragenden“, die Worte „bis 3 und“
durch das Wort „oder“ und die Worte „Unternehmen

oder ein Nachunternehmen“ durch die Worte „Unter-
nehmen, ein Nachunternehmen oder ein Verleihun-
ternehmen“ ersetzt.

c) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„(3) Hat das beauftragte Unternehmen, ein Nachun-
ternehmen oder ein Verleihunternehmen mindestens
grob fahrlässig oder mehrfach gegen die sich aus der
Erklärung nach § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtun-
gen verstoßen, so hat der öffentliche Auftraggeber das
betreffende Unternehmen, Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen für die Dauer von bis zu drei
Jahren von seiner Vergabe öffentlicher Aufträge als zu
beauftragendes Unternehmen, Nachunternehmen und
Verleihunternehmen auszuschließen.

(4) Die öffentlichen Auftraggeber haben die für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 21 MiLoG, nach § 23 AEntG und nach § 16
AÜG zuständigen Stellen über Verstöße der Unter-
nehmen gegen die in § 4 Abs. 1 genannten Mindest-
entgeltregelungen zu informieren.“

10. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) Auf Vergaben, die vor dem 1. Juli 2016 begon-
nen haben, ist dieses Gesetz in der am 30. Juni 2016
geltenden Fassung anzuwenden.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2016 in Kraft.

Hannover, den 8. Juni 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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V e r o r d n u n g
über den Erschwernisausgleich für Wald in geschützten Teilen

von Natur und Landschaft in Natura 2000-Gebieten
(Erschwernisausgleichsverordnung-Wald — EA-VO-Wald)

Vom 31. Mai 2016

Aufgrund
des § 42 Abs. 4 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes
zum Bundesnaturschutzgesetz vom 19. Februar 2010 (Nds.
GVBl. S. 104) und
des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Landwirtschaftskammer
Niedersachsen in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds.
GVBl. S. 61, 176), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 471),
wird verordnet:

§ 1
Erschwernisausgleich

(1) Erschwernisausgleich wird gewährt für Wald im Sinne
des § 2 Abs. 3 bis 7 des Niedersächsischen Gesetzes über den
Wald und die Landschaftsordnung in geschützten Teilen von
Natur und Landschaft in Natura 2000-Gebieten, wenn die
Möglichkeit der rechtmäßigen und den Grundsätzen der ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft entsprechenden Nutzung auf-
grund der in einer Naturschutzgebietsverordnung geregelten
Gebote oder Verbote wesentlich erschwert ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Flächen, für die eine Entschädi-
gung nach § 68 Abs. 1 bis 3 des Bundesnaturschutzgesetzes zu
leisten ist.

(3) Der Erschwernisausgleich wird jeweils für ein Kalender-
jahr gewährt (Gewährungszeitraum).

(4) 1Der Erschwernisausgleich wird für eine bestimmte Flä-
che gewährt. 2Die Erschwernisse, für die ein Erschwernisaus-
gleich gewährt wird, und die Höhe des Erschwernisausgleichs
ergeben sich aus der Anlage. 3Ergibt die Berechnung für die
Flächen, für die Erschwernisausgleich beantragt ist, einen Be-
trag von weniger als 200 Euro, so wird der Erschwernisaus-
gleich nicht ausgezahlt (Bagatellgrenze).

§ 2
Begünstigte

(1) 1Der Erschwernisausgleich wird der bewirtschaftenden
Person gewährt. 2Bewirtschaftende Person ist die Bewirtschaf-
terin oder der Bewirtschafter, die oder der aufgrund Eigen-
tums oder privatrechtlicher Vereinbarung berechtigt ist, die
Fläche zu nutzen. 3Wenn die bewirtschaftende Person im
Gewährungszeitraum die Bewirtschaftung abgibt, so hat sie
dies der Landwirtschaftskammer Niedersachsen unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. 4Hat die die Bewirtschaftung überneh-
mende Person der Landwirtschaftskammer Niedersachsen die
Übernahme schriftlich mitgeteilt, so ist die Mitteilung nach
Satz 3 nicht mehr erforderlich.

(2) Die bewirtschaftende Person kann ihren Anspruch auf
Erschwernisausgleich nur an einen forstwirtschaftlichen Zu-
sammenschluss im Sinne des § 15 des Bundeswaldgesetzes
abtreten; sie muss dem forstwirtschaftlichen Zusammen-
schluss angehören.

§ 3
Verfahren, Datenaustausch

(1) 1Erschwernisausgleich wird auf schriftlichen oder elek-
tronischen Antrag durch die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen gewährt. 2Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen
nimmt insoweit eine staatliche Aufgabe zur Erfüllung nach
Weisung wahr.

(2) Der Antrag auf Erschwernisausgleich muss bis zum
15. Mai des Kalenderjahres, für das der Erschwernisausgleich
beantragt wird, bei der Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen eingegangen sein.

(3) 1Soweit es für die Prüfung des Vorliegens der Vorausset-
zungen für die Gewährung des Erschwernisausgleichs erfor-
derlich ist, darf die für die Gewährung des Erschwernis-
ausgleichs zuständige Stelle der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen die Daten einsehen oder abrufen und nutzen, die
der für die Gewährung und Auszahlung der Direktzahlungen
nach der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vor-
schriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaft-
licher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG)
Nr. 73/2009 des Rates (ABl. EU Nr. L 347 S. 608), zuletzt geän-
dert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2016/142 der Kom-
mission vom 2. Dezember 2015 (ABl. EU 2016 Nr. L 28 S. 8),
in der jeweils geltenden Fassung sowie den im Rahmen dieser
Verordnung und zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsak-
ten der Europäischen Union in der jeweils geltenden Fassung
zuständigen Stelle der Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen vorliegen. 2Soweit es für die Prüfung des Vorliegens der
Voraussetzungen für die Gewährung und Auszahlung der Di-
rektzahlungen erforderlich ist, darf die für die Gewährung
und Auszahlung der Direktzahlungen zuständige Stelle der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen die Daten einsehen
oder abrufen und nutzen, die für den Erschwernisausgleich
relevant sind und die der für die Gewährung des Erschwernis-
ausgleichs zuständigen Stelle der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen vorliegen. 3Das für die Gewährung des Erschwer-
nisausgleichs zuständige Ministerium kann Verwaltungsvor-
schriften in Bezug auf die Zugänglichkeit der Daten nach den
Sätzen 1 und 2 nur im Einvernehmen mit dem für die Gewäh-
rung der Direktzahlungen zuständigen Ministerium erlassen.

§ 4
Nachweis

1Für Flächen, für die Erschwernisausgleich beantragt ist
oder gewährt wird, führt die bewirtschaftende Person eine
chronologische Aufzeichnung, mit der sie die auf den bean-
tragten Flächen durchzuführenden und durchgeführten forst-
wirtschaftlichen Maßnahmen so dokumentiert, dass die Auf-
zeichnung als Nachweis für die Einhaltung von Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen geeignet ist (Maßnahmenkartei). 2Die
Verpflichtung nach Satz 1 besteht nicht, wenn die bewirt-
schaftende Person aus einem anderen rechtlichen Grund eine
andere flächenbezogene Kartei führt, die den Anforderungen
nach Satz 1 entspricht. 3Die Maßnahmenkartei zum Erschwer-
nisausgleich oder die entsprechende flächenbezogene Kartei
nach Satz 2 ist zur Einsichtnahme vorzuhalten und der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen auf Verlangen vorzulegen.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 1Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Erschwernisausgleichsverord-
nung-Wald vom 18. Januar 2013 (Nds. GVBl. S. 16) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021
außer Kraft.

Hannover, den 31. Mai 2016

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l W e n z e l
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Anlage
(zu § 1 Abs. 4)

A. Punktwertliste

Erschwernis Punktwert

Erhaltungszustand des Lebensraumtyps

in günstiger Ausprägung (B)
oder mittlerer bis schlechter

Ausprägung (C)

in hervorragender
Ausprägung (A)

1. beim Holzeinschlag und bei der Pflege:
Erhaltung oder Entwicklung eines Altholzanteils 

a) von mindestens 20 % oder

b) von mindestens 35 % 

einer Fläche nach Buchstabe B einer bewirtschaftenden Person

2

—

—

4

2. beim Holzeinschlag und bei der Pflege: 

a) dauerhafte Markierung von

aa) 3 lebenden Altholzbäumen oder

bb) 6 lebenden Altholzbäumen

als Habitatbäume je vollem Hektar der Fläche eines Lebens-
raumtyps oder einer sonstigen Waldfläche nach Buchstabe B 
einer bewirtschaftenden Person und Belassen bis zum
natürlichen Zerfall oder

b) dauerhafte Markierung von Teilflächen auf 5 % der Fläche 
eines Lebensraumtyps nach Buchstabe B einer bewirtschaf-
tenden Person ab der dritten Durchforstung zur Entwicklung 
von Habitatbäumen bei Fehlen von Altholzbäumen

2

—

2

—

4

—

3. beim Holzeinschlag und bei der Pflege: 

Belassen von

a) mindestens 2 Stück stehendem oder liegendem, starkem 
Totholz

b) mindestens 3 Stück stehendem oder liegendem, starkem 
Totholz

je vollem Hektar der Fläche eines Lebensraumtyps einer
bewirtschaftenden Person bis zum natürlichen Zerfall

1

—

—

2

4. beim Holzeinschlag und bei der Pflege: Erhaltung oder
Entwicklung der Anteilfläche lebensraumtypischer Baumarten 
von oder auf

a) mindestens 80 % oder

b) mindestens 90 %

der Fläche eines Lebensraumtyps nach Buchstabe B einer
bewirtschaftenden Person

1

—

—

2

5. bei der künstlichen Verjüngung: Anpflanzung oder Saat
lebensraumtypischer Baumarten und auf mindestens 80 % der 
Verjüngungsfläche Anpflanzung oder Saat lebensraumtypischer 
Hauptbaumarten 3

6. bei der künstlichen Verjüngung: Anpflanzung oder Saat
lebensraumtypischer Baumarten auf mindestens 90 %
der Verjüngungsfläche 2

7. Neuanlage oder Weiternutzung von Feinerschließungslinien
auf der Fläche eines Lebensraumtyps nach Buchstabe B nur
in einem Abstand der Mitten der Feinerschließungslinien
von mindestens 40 m zueinander 1
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B. Berechnung des Geldbetrags

Die Bezeichnungen der Lebensraumtypen entsprechen Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193).

Je Punkt und Hektar:

10,00 Euro für Flächen der Lebensraumtypen:

9110 Hainsimsen-Buchenwald

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe

9130 Waldmeister-Buchenwald

11,00 Euro für Flächen der Lebensraumtypen:

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald

9180 Schlucht- und Hangmischwälder

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Stieleiche

91E0 Auen-Wälder mit Erle und Esche

91F0 Hartholzauewälder mit Stieleiche, Flatterulme, Feldulme, Gemeiner Esche oder
Schmalblättriger Esche

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder

9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder

10,00 Euro für sonstige Waldflächen, ausgenommen Flächen des Lebensraumtyps 91D0
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